                       Ärztliches Zeugnis

über die gesundheitliche Eignung für den Beruf der Erzieherin /

des Erziehers zur Vorlage bei der Josef-Mayr-Nusser-Fachakademie Erlangen
für Herrn/Frau: 

geb. am:                    in:

wohnhaft in:

Zur Information für die untersuchende Ärztin/den untersuchenden Arzt: Dieses Zeugnis über die gesundheitliche Eignung ist nach der Schulordnung für die Berufsfachschule Voraussetzung für die Aufnahme der Berufsausbildung zur Erzieherin /Erziehers. 

Die Eignung für diese verantwortliche Tätigkeit schließen in der Regel, insbesondere folgende Krankheitsbilder aus: 

Erhebliche, auch durch Hilfsmittel (Brille, Hörgerät) nicht ausreichend korrigierbare Herabsetzung des Seh- und Hörvermögens.

Die körperliche Leistungsfähigkeit stark beeinträchtigende Erkrankungen der Atemorgane (z. B. schweres Bronchialasthma), oder des Herzens 


(dekompensierte, Herzfehler/-krankheiten),

vergleichbare Leiden, die die Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigen

Schwere, medikamentös nicht einstellbare cerebrale Anfallsleiden.


Psychosen (auch Defektzustände nach solchen),

schwere Verhaltensstörungen und Neurosen,


Rauschmittel-/Alkoholsucht und –Abhängigkeit.

Eine den üblichen Umfang überschreitende Untersuchung wird in aller Regel nicht angezeigt sein, es genügt eine orientierende körperliche Untersuchung. Bei Verdacht auf eine Erkrankung fällt die entgültige Abklärung in den Bereich der hausärztlichen Betreuung. 

Beurteilung der gesundheitlichen Eignung: 
Nach der von mir durchgeführten Untersuchung ist die/der Untersuchte frei von Krankheiten und Behinderungen die die verantwortliche Tätigkeit als Erzieherin/Erzieher erheblich beeinträchtigen würden und deshalb gesundheitlich (physisch und psychisch) für den Beruf der Erzieherin/ des Erziehers 

geeignet

nicht geeignet

Ort, Datum                               Stempel und Unterschrift des Arztes

bitte wenden

Ärztliche Bescheinigung

zur Immunitätslage vor der Beschäftigung in einem Kindergarten/-hort, entsprechend den Vorgaben der BioStoffverordnung.

Bei Herrn/Frau..............................................................................................................

geb. am .............................

wohnhaft in......................................................................................................................

besteht Immunität gegen: 

Windpockenerkrankung

 nein bzw. nicht bekannt

 ja, aufgrund eines positiven Anitkörpertiters

 ja, aufgrund der Anamnese

 ja, aufgrund einer Impfung als Kind

 ja, aufgrund einer zweimaligen Impfung als Erwachsener 


Masern

 nein bzw. nicht bekannt

 ja, aufgrund einer zweimaligen Impfung

Mumps

 nein bzw. nicht bekannt

 ja, aufgrund einer zweimaligen Impfung

Röteln


 nein bzw. nicht bekannt

 ja, aufgrund einer zweimaligen Impfung

 bei Frauen: Eine Impfkontrolle mit Antikörperbestimmung wurde durchgeführt und ergab einen   positiven Titer

Keuchhusten

 nein bzw. nicht bekannt

 ja, aufgrund einer Impfung im Kindesalter mit einmaliger Auffrischung als Erwachsener

 ja, aufgrund einer einmaligen Impfung im Erwachsenenalter

Hepatitis A

 nein bzw. nicht bekannt

 ja, aufgrund einer Titerbestimmung

 ja, aufgrund einer zweimaligen Impfung

Hepatitis B

 nein

 ja, aufgrund einer dreimaligen Impfung 

 ein Titer über 100 wurde festgestellt

Cytomegalie

 nein bzw. nicht bekannt

 ja aufgrund einer Titerbestimmung

Parvovirus (Ringelröteln)

 nein bzw. nicht bekannt

 ja, aufgrund einer Titerbestimmung

Kosten für die Bescheinigung oder für Impfungen werden vom zukünftigen Arbeitgeber nicht übernommen. 

Datum



Unterschrift 


    Stempel
